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Anhang 7 zu Artikel 30 Absatz 1 

(Stand 01.09.2016) 

Der gewichtete Energiebedarf pro Jahr für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Klimatisierung in Neubauten darf den folgenden Wert 
nicht überschreiten 

 

Gebäudekategorie Grenzwerte für Neubauten 

 Ehwlk in kWh/m² 

I Wohnen MFH 35 

II Wohnen EFH 35 

III Verwaltung 40 

IV Schulen 35 

V Verkauf 40 

VI Restaurants 45 

VII Versammlungslokale 40 

VIII Spitäler 70 

IX Industrie 20 

X Lager 20 

XI Sportbauten 25 

XII Hallenbäder keine Anforderung an Ehwlk 
 
Ehwlk = gewichteter Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kli-
matisierung 
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Berechnung des gewichteten Energiebedarfs pro Jahr für Heizung, 
Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung: 
 
Zur Berechnung des gewichteten Energiebedarfs für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Klimatisierung wird der Nutzwärmebedarf für Heizung Qh,eff und 
Warmwasser QWW mit den Nutzungsgraden  der gewählten Wärmeerzeugun-
gen dividiert und mit dem Gewichtungsfaktor g der eingesetzten Energieträger 
multipliziert sowie der ebenfalls mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor g 
gewichtete Elektrizitätsaufwand für Lüftung und Klimatisierung ELK addiert. 
 

Berechnungsformel: Ehwlk (in kWh/m²) = 
effh,Q

 g + 
wwQ

 g + ELK  g 


